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Bei der aktuellen Diskussion zur 
Reduzierung von Schiffsemis-
sionen könnte Gas als zukünf-
tiger Schifffahrtsbrennstoff ei-
nen wesentlichen Beitrag leis-
ten. Wegen der besonderen Ex-
plosions- und Brandgefahren 
war dieser Betriebsstoff jedoch 
bisher nach den internationalen 
SOLAS-Vorschriften zur Sicher-
heit an Bord von Seeschiffen 
(außer als Ladung) verboten. 

Durch Anpassung der interna-
tionalen Vorschriften werden 
z.Zt. die Grundlagen zur Reali-
sierung gasbetriebener Schif-
fe in der internationalen Fahrt 
geschaffen. Die Internationa-
le Seeschifffahrtsorganisati-
on IMO erarbeitet dazu z.Zt. 
den IGF-Code. Eine deutsche 
Arbeitsgruppe bestehend aus 
Klassifikationsgesellschaften, 
Werften, Zulieferbetrieben, 
Verbände, Behörden und Hoch-
schulen hat den Prozess auf na-
tionaler Ebene begleitet. 

Es wird der aktuelle Diskussi-
onsstand (BLG 17 - 2013) vorge-
stellt und insbesondere auf be-
triebliche und operative Aspek-
te eingegangen. Rückschlüs-
se für die zukünftigen Aus-
bildungsanforderungen von 
Schiffsingenieuren und Besat-
zungsmitgliedern werden vor-
gestellt.

Gas als Schiffsbrennstoff
Neue Anforderungen an die Qualifikation der Besatzungen

Vorschriftenentwicklung  
durch die IMO

Die Seeschifffahrt ist ein äu-
ßerst internationales, globa-
lisiertes Gewerbe. Regiona-
le oder nationale Vorschrif-
ten sind kaum umsetzbar, weil 
es durch Marktmechanismen 
(Transportpreise) schnell zu 
Verdrängungs- oder Ausweich-
reaktionen kommen kann. 

Regulatorische Anforderungen 
können nur sicher durch Anreiz-
systeme (Steuern und Gebüh-
ren) oder konsequente Gleich-
behandlung auf internationa-
ler Ebene durchgesetzt werden. 

Die Internationale Seeschiff-
fahrtsorganisation (Interna-
tional Maritime Organisati-
on - IMO) ist eine Unterorgani-
sation der Vereinten Nationen 
(UN). Durch die Mitgliedsnatio-
nen werden Regelungsbedarfe 
identifiziert und in die Vollver-
sammlung eingebracht. Zur Be-
arbeitung werden diese Angele-
genheiten den Arbeitsgruppen 
und -ausschüssen zugeordnet. 

Im vorliegenden Fall erfolgte 
die Bearbeitung durch das Ma-
rine Saftey Commitee (MSC) in 
der Arbeitsgruppe für flüssiges 
Massengut und Gase (Bulk, Li-
quide and Gases - BLG). Die Ar-

beitsgruppen tagen regelmä-
ßig jährlich oder halbjährlich. 
Die Nomenklatur der vorge-
legten Dokumente enthält die 
Sitzungsnummer und den Ta-
gesordnungspunkt. So bedeu-
tet BLG/17/8/1: 17. Sitzung der 
BLG-Arbeitsgruppe, Tagesord-
nungspunkt Nr. 8, Dokument-
vorlagennummer 1. 

Der Zeitplan für die Umsetzung 
des IGF-Codes sieht für 2013 
die 17. BLG- und die 92. MSC-
Sitzung vor. Hier soll der letz-
te Entwurf (Final Draft) verab-
schiedet und die Inkraftsetzung 
nach SOLAS 2014 erfolgen. 

Verabschiedete Dokumente 
können auf der IMO-Web-Sei-
te eingesehen werden [1]. Da die 
IMO über keine hoheitlichen 
Durchsetzungskompetenzen 
verfügt, müssen die Vorschriften 
in nationales Recht überführt 
und durch die Nationalstaaten 
durchgesetzt werden. Im vor-
liegenden Fall sind Beschlüsse 
durch die Europäische Kommis-
sion und durch den deutschen 
Bundestag zu erwarten. Zustän-
dige nationale Aufsichtsbehörde 
ist die Schiffssicherheitsabteilung 
der BG VERKEHR. 

Die Normen für die Ausbildung 
und den Wachdienst auf See-
schiffen werden durch STW 
(Standards of Training and 
Watchkeeping) diskutiert und 
festgelegt. Der Diskussionspro-
zess wurde durch STW43/14 in-
itiiert, ist z.Zt. aber noch nicht 
abgeschlossen. Auf nationa-
ler Ebene werden diese Prozes-
se durch das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie 
(BSH) – als national zuständi-
ge Behörde – und die Arbeits-
gemeinschaft der Küstenländer 
für das Seefahrtsbildungswesen 
(StAK) begleitet. Die Hochschu-
len beraten die Ministerien in 
den Arbeitsgruppen bei der cur-
ricularen Umsetzung. 

Bearbeitungsstand  
IGF-Code

1. Vorentwicklungen  
MSC.285(86)
Traditionell werden Seeschiffe 
mit Schweröl betrieben. Nied-
rige Betriebskosten, erprobte 
und bewährte Aufbereitungs-
anlagen und effiziente Wir-
kungsgrade (40..50%) und nied-
rige Emissionswerte (gemessen 
an der Transportleistung) sind 
die Hauptgründe dafür. 

N e u e  U m w e l t a n f o r d e r u n -
gen hinsichtl ich Kohlendi-
oxid, Schwefel- und Stickoxi-
den zwingen zur Wahl von al-
ternativen Kraftstoffsubstitu-
ten. Hier kommt primär „Land-
dieselkraftstoff“ oder „Erdgas“ 
in Betracht. Nach dem Interna-
tionalen Übereinkommen zum 
Schutz des menschlichen Le-
bens auf See (SOLAS = Safety of 
Life at Sea) sind Betriebsstof-
fe mit einem Flammpunkt von 
unterhalb von 60°C aus Brand-
schutzgründen verboten. Dies 
war also bisher ein rein forma-
les Ausschlusskriterium für Gas 
als Schiffsbetriebsstoff. 

Das Marine Safety Committee 
(MSC) der IMO hat daher bereits 
im Juni 2009 die Interims Gui-
deline MSC.285(86) erarbeitet. 
Sie beschreibt Sicherheitsstan-
dards hinsichtlich Anordnung 
und Installation von mit Gas be-
triebenen Antriebs- und Hilfs-
maschinen. Die daraus abgelei-
teten Klassifikationsvorschrif-
ten legten vorläufige Empfeh-
lungen, Genehmigungs- und 
Abnahmeverfahren fest [3]. 

2. Bearbeitungsstand BLG17
Seit 2008 wird das Bundesver-
kehrsministerium bei dem in-
ternationale Diskussionspro-
zess von einer deutschen Ar-
beitsgruppe bestehend aus 
Klassifikationsgesellschaften, 
Werften, Ingenieurbüros, Zu-Abb.  1: Gasnutzungskonzept an Bord von Schiffen
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lieferbetriebe, Behörden und 
Hochschulen beraten. Da-
bei zeigte sich, dass bestimm-
te, nationale Anforderungen 
und Erfahrungen nicht auf alle 
Schiffstypen übertragbar wa-
ren (z.B. norwegischen Bauvor-
schriften aus dem Offshore-Be-
reich versus Anforderungen für 
Passagierschiffe).

Ziel war aus deutscher Sicht die 
Entwicklung eines sog. „Goal-
Base-Standards“, um möglichst 
flexibel auf alternative Kraft-
stoffe reagieren zu können. Ob-
wohl im Laufe des Diskussions-
prozesses bei BLG trotzdem De-
tailfragen dominiert haben, 
sollte durch Zielvorgaben aus-
reichend Flexibilität für alter-
native Brennstoffe und Konzep-
te erreicht werden. Dieses Ziel 
konnte nur teilweise erreicht 
werden [16]. Dennoch ist der An-
lagenbauer und -betreiber nun 
teilweise in der Wahl seiner Op-
tionen freier. Bei abweichen-
der Prozesswahl ist (in der Re-
gel durch eine Risiko-Analyse) 

nachzuweisen, dass die vorge-
gebenen Ziele in gleicher Weise 
erreicht werden. Kernelemente 
des IGF-Codes sind [5]:

A  Konstruktive Hinweise (A1: 
schiffbauliche Anforderun-
gen, Maschinenraumkon-
zepte, Notausvorrichtun-
gen; Bunker-, Tanks-, Zellen- 
und Rohrleitungsanforde-
rungen; Drucksysteme, Kom-
pressoren und Ventile, Inert-
gas- und Belüftungssysteme, 
Bunker- und Übergabestati-
onen, Versorgungssysteme 
und Sicherheitseinrichtun-
gen, Anforderungen an die 
Energiewandler (Motoren, 
Turbinen, Brennstoffzellen, 
Kessel), Brand- und Explo-
sionsschutz, Definition von 
Gefahrenbereichen und de-
ren Anforderungen, elektri-
sche Systeme, Meß-, Steuer-, 
Regel- und Überwachungs-
einrichtungen); A2 – A7: Hin-
weise zu alternativen Koh-
lenwasserstoffen als Kraft-
stoffe). 

B  Alternativen Konstruktionen 
und Nachweismethoden (Ri-
sikoanalyse, Fehlerbaumun-
tersuchungen o.ä.). 

C  Bau, Konstruktions- und Test-
methoden

D  Betrieb: Ausbildungsanfor-
derungen und Qualifikati-

onsstandards für Besatzun-
gen (A = basic training) sowie 
Decks- (B) und Schifftechni-
koffiziere (C), Betriebskon-
zepte (Bunkervorgang, Be-
gehung von geschlossenen 
Räumen, Inertisierung und 
Belüftung von Rohrleitun-
gen, Voraussetzungen für 
Schweißarbeiten)
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Abb.  2: Risikoanalyse beim Einsatz von Gas als Schiffsbrennstoff zur 
Vermeidung von Brand- und Ex plosionsgefahren [4].
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Im Ergebnis wurden die vorlie-
genden Entwürfe und Beiträge 
erörtert, diskutiert und eine ab-
schließende Beratung für 2014 
festgelegt. 

Ausbildungs-
anforderungen

Durch das Maritime Zentrum 
der Fachhochschule Flensburg 
wurden die Vorschriftenent-
würfe hinsichtlich Ausbildungs-
anforderungen und betriebli-
chen Notwendigkeiten unter-
sucht [11][12]. Durch den Wechsel 
von einem flüssigen zu einem 
teilweise gasförmigen bzw. 
tiefgekühlten Betriebsstoff mit 
definierten Phasenübergängen 
sind neue, zusätzliche Kompe-
tenzen erforderlich. Exempla-
risch seien hier genannt: Gas-
spezifische physikalisch-che-
mische Kenntnisse, thermody-
namische und fluidtechnische 
Kenntnisse, Konstruktions-, De-
tail- und Betriebskenntnisse zu 
Einzelkomponenten und Anla-
gen, komplexe sicherheitstech-
nische Verfahrensprozeduren 
und Sicherheitsmaßnahmen 
zur Vermeidung von Brand- und 
Explosionsgefahren. Einen voll-
ständigen Überblick zu den Er-
gebnissen der Studie befindet 
sich unter www.schiffsingeni-
eursvereinigung.de. 

Für Verfahrensprozeduren ist 
nach dem Internationalen Code 
zur Organisation eines siche-
ren Schiffsbetriebes (ISM-Code) 
neben der Besatzung auch der 
Schiffsbetreiber (Reeder/Char-
terer) zuständig [13]. Insofern 
sind spezielle Schulungs- und 
Verfahrensanweisungen durch 
die Betreiberfirma des Schiffes 
zu veranlassen. 

Es sind damit zusätzliche, kom-
plexe systemtechnische Kennt-
nisse auf allen Führungs- und 
Betriebsebenen erforderlich [6]. 

Zusammenfassung/ 
Bewertung

Schiffsingenieure sind Betriebs-
ingenieure, die für Wartung, 
Betrieb und Instandhaltung al-
ler Anlagen und Geräte verant-
wortlich sind. Es gibt keinen 
vergleichbaren Beruf im Land-
bereich, der ein derartiges breit 
angelegtes Fachwissen und 
hohe Verantwortung für Men-
schen und Material erfordert. 
Die neuen Kraftstoffe erfordern 
neue Konstruktions- und Be-
triebskonzepte. Der Betriebsin-
genieur muss in der Lage sein, 
Fehler oder Betriebszustände 
an Anlagen und Komponen-
ten qualifiziert beurteilen und 
Maßnahmen ergreifen zu kön-
nen. Die vorstehend Ausfüh-
rungen zeigen den aktuellen 
Diskussionsstand der Vorschrif-
tenlage auf und leitet neue Aus-
bildungsanforderungen und 
Betriebskonzepte ab. 

Prof. Dr.-Ing. Holger Watter
Centre of Maritime Studies, 
Flensburg University of 
Applied Sciences
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